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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1987

Index

EStG

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1

EStG 1972 §20 Abs1 Z2

EStG 1972 §7

Rechtssatz

Es obliegt demjenigen, der bei Wirtschaftsgütern, die bezogen auf seinen Beruf typischerweise auch der privaten

Lebensführung (der Freizeitgestaltung) dienen, entgegen der allgemeinen Lebenserfahrung eine ausschließliche

berufliche Nutzung behauptet, diese auch nachzuweisen.
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